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Entgeltinformation 

 
 

Name des Kontoanbieters: Norddeutsche Landesbank – Girozentrale – einschließlich 

ihrer teilrechtsfähigen Anstalt Braunschweigische Landessparkasse 

Kontobezeichnung: GiroStart (minderjährig) 

Datum: 20.06.2023 

 Hiermit informieren wir Sie über die Entgelte, die bei Nutzung der wichtigsten mit dem 

Zahlungskonto verbundenen Dienste anfallen, damit Sie diese mit anderen Konten 

vergleichen können. 

 Darüber hinaus können auch Entgelte für hier nicht aufgeführte Dienste anfallen. 

Umfassende Informationen erhalten Sie in dem Preis- und Leistungsverzeichnis und in dem 

Preisaushang. 

 Ein Glossar der hier verwendeten Begriffe ist kostenfrei erhältlich. 

 

Dienst Entgelt 
Allgemeine mit dem Konto verbundene Dienste 
Kontoführung [GiroStart (minderjährig)]1 

 
 unent-

geltlich 

Zahlungen (ohne Karten) 
Überweisung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gutschrift einer Überweisung 

 
 

In Euro innerhalb der EWR-
Staaten mit IBAN, innerhalb der 
Bank und/oder an einen 
anderen Zahlungsdienstleister, 
je Ausführung 

per Online-Banking-Auftrag 
einer giropay-Überweisung 

- im TAN-freien Bereich 
- TAN-autorisiert 

per SB-Terminal-Auftrag 
per beleghaften Auftrag 

per Auftrag über das Kunden-
Service-Center 

einer Eilüberweisung, taggleiche 
Buchung auf Fremdkonten, 

beleghaft 
einer Echtzeitüberweisung per 

Online-Banking-Auftrag 
 
 

In Euro aus den EWR-Staaten 
mit IBAN, innerhalb der Bank 
und/oder von einem anderen 

 
 
 
 

jeweils: 
unent-
geltlich 

 
 
 
 
 
 
 
 
12,00EUR 

unent-
geltlich 
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Dauerauftrag 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lastschrift 
 
 
 
 
Berechtigte Ablehnung der Einlösung 
einer Lastschrift 
 
Berechtigte Ablehnung der Ausführung 
eines Überweisungsauftrags 

Zahlungsdienstleister,  
je Gutschrift 

Überweisung ohne Angabe von 
IBAN von einem anderen Zah-
lungsdienstleister, je Gutschrift 

als Echtzeit-Überweisung 
als giropay-Überweisung 

Überweisung, die auf eine an-
dere Währung eines EWR-Mit-

gliedstaates lautet, je Gutschrift 
bis 15EUR 

 
ab 15EUR                             

 
 
 
 
 
 
 
 

In Euro innerhalb der EWR-
Staaten 
Einrichtung/Änderung im Auftrag 

des Kunden 
per Online-Banking-Auftrag 

per SB-Terminal-Auftrag 
per beleghaften Auftrag 

per Auftrag über das Kunden-
Service-Center 

Ausführung per Überweisung 
mit IBAN, innerhalb der Bank 

und/oder an einen anderen 
Zahlungsdienstleister,  

je Überweisung 
 

In Euro aus EWR-Staaten 
 Einreichung, innerhalb der Bank 

und/oder eines anderen Zah-
lungsdienstleisters, je Einlösung 

 
In Euro aus EWR-Staaten 

per Postversand 
 

In Euro in EWR-Staaten 
per Postversand 

unent-
geltlich 

 
 

jeweils: 
unent-
geltlich 

 
 
 

unent-
geltlich 

1%o, mind. 
7,50EUR 

max. 
100EUR 

zzgl. 
0,25%o 

mind. 
2,00EUR 

 
 
 
 

jeweils: 
unent-
geltlich 

 
 
 
 
 
 

unent-
geltlich 

 
 
 

unent-
geltlich 

 
 

Porto 
 
 

Porto 

Karten und Bargeld 
Ausgabe einer Debitkarte  
einschließlich Apple Pay und mobiles 
Bezahlen mit Android mit digitaler Debitkarte 
 
 
 
 

eine Debitkarte  
 

Jährliche Gesamtentgelte 
 

jede weitere Debitkarte 
Jährliche Gesamtentgelte  
 

unent-
geltlich 
unent-
geltlich 

7,50EUR 
7,50EUR 
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Ausgabe einer Kreditkarte [Mastercard, 
Visa Card] 
 
Bargeldeinzahlung 
 
 
 
 
 
 
 
Bargeldauszahlung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bargeldauszahlung mit der Debitkarte am 
Geldautomaten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bargeldauszahlung mit der Debitkarte an 
fremden Geldautomaten in Fremdwährung 
 
 
 
 

Beschaffung der Ersatzkarte2 

 
[Dienst nicht verfügbar]  
[s. Dienstleistungspaket] 

 
In Euro 

am eigenen Schalter der Bank 
(bei Münzen bis zu 50 Stück) 

auf debitorische Konten 
auf kreditorische Konten 

am Geldautomaten 
ab 50 Münzen 

 
In Euro  

am eigenen Schalter der Bank 
mit der Debitkarte 

mit der Kreditkarte 
an fremden Schaltern  

mit der Debitkarte 
mit der Kreditkarte 

 
 
 
 

In Euro innerhalb der EWR-
Staaten 

an eigenen Geldautomaten der 
Bank und/oder  

an fremden Geldautomaten 
innerhalb des 

Heimatsparkassenmodells 
an fremden Geldautomaten von 
Zahlungsdienstleistern, die ein 

direktes Kundenentgelt erheben 
im girocard-System, 

je Auszahlung 
im Maestro oder Visa Debit 

System, je Auszahlung 
an fremden Geldautomaten von 
Zahlungsdienstleistern, die kein 
direktes Kundenentgelt erheben 

in den Zahlungssystemen 
Maestro oder Visa Debit, 

je Auszahlung 
in Euro außerhalb der EWR-

Staaten im Maestro oder Visa 
Debit System, je Auszahlung 

 
Innerhalb der EWR-Staaten im 

Maestro oder Visa Debit 
System, je Auszahlung 

zzgl. 
Währungsumrechnungsentgelt 

 

7,50 EUR 
 
 
 
 
 
 

jeweils: 
unent-
geltlich 

 
7,00EUR 

 
 

unent-
geltlich 
entfällt 

 
entfällt 

3% des 
Umsatzes 

mind. 
5,10EUR 

 
 
 
 
 
 

unent-
geltlich 

 
 
 

unent-
geltlich 

 
4,60EUR 

 
 
 
 
 

4,60EUR 
 
 

7,50EUR 
 
 
 

4,60EUR 
1,5% des 
Umsatzes 
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Bargeldauszahlung mit der Kreditkarte am 
Geldautomaten [Mastercard, Visa Card]3 

 
 
 
 
 
 
Bargeldauszahlung mit der Kreditkarte an 
fremden Geldautomaten in Fremdwährung 
[Mastercard, Visa Card]3 

 
 
Einsatz der Debitkarte zum Bezahlen in 
Fremdwährung 
 
Einsatz der Kreditkarte zum Bezahlen in 
Fremdwährung [Mastercard, Visa Card]3 

außerhalb der EWR-Staaten im 
Maestro oder Visa Debit 

System, je Auszahlung 
 

In Euro innerhalb und außerhalb 
der EWR-Staaten 

je Auszahlung 
an eigenen Geldautomaten der 

Bank und/oder an fremden 
innerhalb Deutschlands 

 
 

Innerhalb und außerhalb der 
EWR-Staaten, je Auszahlung 

zzgl. 
Währungsumrechnungsentgelt 

 
Innerhalb und außerhalb der 
EWR-Staaten, je Transaktion 

 
Innerhalb und außerhalb der 
EWR-Staaten, je Transaktion  

 
 

7,50EUR 
 
 

unent-
geltlich 
2% des 

Umsatzes 
mind. 

5,10EUR 
 

unent-
geltlich 
2% des 

Umsatzes 
 

1,5% des 
Umsatzes  

 
 2% des 

Umsatzes 

Überziehungen und damit verbundene Dienste 
Eingeräumte Kontoüberziehung 
[Dispositionskredit] 
 
Geduldete Kontoüberziehung 
[Überziehung] 

[Dienst nicht verfügbar]  
 
 
[Dienst nicht verfügbar]  
 

 

Dienstleistungspaket Entgelt 
Ausgabe einer Kreditkarte3 

einschließlich Apple Pay und mobiles 
Bezahlen mit Android mit digitalen 
Mastercard/Visa Kartenprodukten (Kredit- 
oder Debitkarte) 

 

[Mastercard, Visa Card Basis] 
- Hauptkarte 
- mit Motivauswahl 
- Sicherheit bei Onlinekäufen (S-ID-Check) 

 
 
 
 
 
 
 
Jährliche Gesamtentgelte 
Jährliche Gesamtentgelte 
 

 
 
 
 
 
 
 

24,00EUR 
27,00EUR 

 

Über diese Anzahl hinausgehende Dienste werden getrennt in Rechnung gestellt. 

Informationen über zusätzliche Dienste 
Informationen über die Entgelte bei Diensten, die über die im Dienstleistungspaket 
inbegriffene Anzahl an Diensten hinausgehen (ohne die oben aufgeführten Entgelte) 

Dienst Entgelt 
[Beschaffung der Ersatzkarte2] 
[Umstellung einer vorhandenen Kreditkarte in 
eine Motivkreditkarte] 

7,50EUR 
 

21,00EUR 
1Dieses Kontomodell wird auch als Basiskonto nach §30 ZKG zur Verfügung gestellt.  
2Vereinbarungsgemäße Zurverfügungstellung einer Ersatzkarte für eine Debitkarte, Mastercard oder Visa 

Card (Kredit- oder Debitkarte) aufgrund eines Auftrags des Kunden:  

- für eine beschädigte Debitkarte, Mastercard oder Visa Card, soweit durch vom Kunden zu vertretende 

Umstände verursacht  

- wegen Namensänderung 

- bei Vergessen der PIN  
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- für eine verlorene, gestohlene, missbräuchlich verwendete oder sonst nicht autorisiert genutzte 

Debitkarte, Mastercard oder Visa Card (wird nur berechnet, wenn der Kunde die Umstände, die zum 

Ersatz der Karte geführt haben, zu vertreten hat und die Bank nicht zur Ausstellung einer Ersatzkarte 

verpflichtet ist) 
3Dienst wird beim Basiskonto nach §30 ZKG nicht zur Verfügung gestellt. 


